
Vollmacht an eine dritte Person zur Hauptversammlung  
der Edel AG am 20. Mai 2014 in Hamburg 

Allgemeine Hinweise: 

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Auch in diesem Fall sind 
eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes nach den in der Einberufung der 
Hauptversammlung unter „Teilnahme an der Hauptversammlung“ beschriebenen Bestimmungen erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder an eine 
andere der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen (gemeinsam „professionelle 
Stimmrechtsvertreter“). In diesem Fall gelten für die Bevollmächtigung die gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG, woraus 
sich abweichende Besonderheiten ergeben können. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich bei der Bevollmächtigung 
professioneller Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen wegen einer möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen. 

Die Aktionäre werden gebeten, für die Bevollmächtigung von Personen, die keine professionellen Stimmrechtsvertreter sind, 
das hierfür vorgesehene Vollmachtsformular auf der Rückseite der Eintrittskarte zu verwenden, die ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionären übersandt wird. 

Es kann auch das vorliegende Formular verwendet werden. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft an die folgende genannte Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-
Adresse übermittelt werden: 

 Postalisch: Edel AG 

   c/o Better Orange IR & HV AG 

   Haidelweg 48 

   81241 München 

   Deutschland 

 Per Telefax:  +49 (0) 89 889 690 655 

 Per E-Mail: edel@better-orange.de 

Diese Übermittlungswege stehen auch dann zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll. Ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. 
Unabhängig davon kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch dadurch erfolgen, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. 

Vollmachtgeber: 

Eintrittskarte-Nr.:   _________________________________________________________________________ 

Anzahl Aktien:   _________________________________________________________________________ 

Name des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Vorname des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Wohnort des Vollmachtgebers: _________________________________________________________________________ 

Bevollmächtigter und Vollmacht: 

Hiermit bevollmächtige ich, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, Herrn/Frau 

 

Name des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

Vorname des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

Wohnort des Bevollmächtigten: _________________________________________________________________________ 

mich in der Hauptversammlung der Edel AG am 20. Mai 2014 in Hamburg unter Offenlegung meines Namens zu vertreten und 
das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. 
 

___________________________   ___________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Vollmachtgebers bzw. Abschluss der Erklärung 

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der 
Telefon-Nr. +49 (0)89 / 889 690 620 zur Verfügung. 


